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   der VG Erftal mit den Mitgliedsgemeinden

Bürgstadt und Neunkirchen
und der Gemeinde Eichenbühl

44. Jahrgang | 31. 08. 2021
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Amtlicher Teil
der Verwaltungsgemeinschaft Erftal mit dem
Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen

Standesamtliche Mitteilungen
Bitte beachten: 
Standesamtliche Nachrichten wie Geburten, Eheschließungen oder Sterbefälle 
können aus Datenschutzgründen nur veröffentlicht werden, wenn die Beteilig- 
ten/Angehörigen schriftlich (per Post oder E-Mail an standesamt@buergstadt.de) 
zustimmen. 

Geburten
09.07. Paulien Scheurich, Tochter von Thomas und Katharina
 Scheurich geb. Benak, Neunkirchen-Richelbach, Sport-
 platzstraße 30
13.07. Frieda Gehrig, Tochter von Florian und Carolina Gehrig
 geb. Plathner, Neunkirchen-Umpfenbach, Staudenweg 9
14.07. Tim Przybilla, Sohn von Tobias und Kathrin Przybilla
 geb. Schork, Bürgstadt, Mozartstraße 4
03.08. Jana Rose, Tochter von Alexander und Lea Rose geb. Neubert, 
 Bürgstadt, Königsberger Straße 12

Eheschließungen
16.07. Pascal Link und Antonia Ulrike Sack, Bürgstadt, Am Stadtweg 5
16.07. Holger Scheurich und Anke Susanne Seitz, Neunkirchen, Hohe Straße 31
17.07. Achim Edward Spychalski und Michelle Neis, Neunkirchen-Richelbach, 

Hauptstraße 5 
06.08. Simon Norbert Bucher und Melanie Brigitte Hofmann, Bürgstadt, Freu- 

denberger Straße 17
07.08. Steffen Massong und Isabell Fertig, Bürgstadt, Stettiner Straße 11
20.08. Max-Florian Ullrich und Danielle Susann Schnellbach, Bürgstadt, Sankt- 

Urbanus-Straße 6B

Sterbefälle
11.08 Anna Helmstetter, St.-Urbanus-Straße 24, Bürgstadt, 93 Jahre
13.08 Bruno Helmstetter, Kleine Maingasse 3, Bürgstadt, 92 Jahre
22.08.  Willibald Leonhard Hock, Trieb 20 A, Bürgstadt, 91 Jahre

Bitte vormerken:

Zum „Tag des offenen Denkmals“, am 
Sonntag, 12. September, bietet der    
HGV Bürgstadt etwas ganz Besonderes:

Herr Pfarrer Kölbel wird Interessierte um 
15.00 und um 16.30 Uhr durch die geschicht-
lich hochinteressante Alte Pfarrkirche führen.

St. Margareta birgt viele Geheimnisse, mit 
denen Sie sich bei dieser Führung vertraut 
machen können.

Führung „Alte Kirche“ durch Pfarrer Kölbel

3-Zimmer-Wohnung zum Wohlfühlen gesucht
Suche sonnige 3-Zi.-Wohnung als neues Zuhause für eine Einzelperson, 
bevorzugt mit Terrasse/Balkon. Sympathisch, NR, sicheres Einkommen. 
Sie erreichen mich ab 19 Uhr unter 0157 83918936.

GEMEINDE NEUNKIRCHEN

Bau der Löschwasserzisterne im Ortsteil Umpfenbach

Wie bekannt ist, soll im Ortsteil Umpfenbach im Bereich des Kinderspielplatzes 
eine Löschwasserzisterne gebaut werden.

Baubeginn ist voraussichtlich die 36. KW, also der 6. September 2021. Ab diesem 
Zeitpunkt wird in der Freiherr-von-Gudenus-Straße ein absolutes Halteverbot an-
geordnet, um die geregelte Zufahrt für die Baufahrzeuge sicherzustellen.

Die Arbeiten werden voraussichtlich ein Vierteljahr in Anspruch nehmen.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Verständnis für diese Maßnahmen.

Neunkirchen, 25. August 2021                    gez. Seitz
GEMEINDE NEUNKIRCHEN                    Bürgermeister

*  *  *
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VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT ERFTAL 

Für den Markt Bürgstadt und die Gemeinde Neunkirchen

BEKANNTMACHUNG
der Gemeindebehörde 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 26. September 2021

1.  Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke der Gemeinde 
Bürgstadt und Neunkirchen wird am Montag, 06.09.2021 bis Freitag, 10.09.2021 
(20. bis 16. Tag vor der Wahl) während den allgemeinen Öffnungszeiten im Rat-
haus Bürgstadt, Bürgerbüro, Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt für Wahl-
berechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberechtigte können die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte 
nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberech-
tigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundes-
meldegesetzes eingetragen ist.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht-
nahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit 
vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens 10.09.2021 bis 12.00 Uhr 
bei der Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Bürgerbüro, Große Maingasse 1, 63927 
Bürgstadt Einspruch einlegen.

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten späte-
stens bis zum 05.09.2021 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenach-
richtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch ge-
gen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichtigung.

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 249 Main-Spessart durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
oder durch Briefwahl teilnehmen.

5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person.

 Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 24.09.2021, 18.00 Uhr bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Erftal, Bürgerbüro, Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt 
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt wer-
den. Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder 
nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahlschein 
noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragen.

5.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn
 a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme 

in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 
Sonntag, 05.09.2021) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis 
nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum Freitag, 10.09.2021) ver-
säumt hat,

 b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) genannten Fris- 
ten entstanden ist,

 c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemein-
de von der Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfah-
ren hat.

 Der Wahlschein kann in den oben genannten Fällen bei der in Nr. 5.1 bezeichne-
ten Stellen noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich 
(nicht aber telefonisch) beantragt werden.

6.  Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit 
Behinderungen können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

7.   Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich
 - einen amtlichen Stimmzettel,
 - einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
 - einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zu übersenden ist und
 - ein Merkblatt für die Briefwahl.

8.  Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Wahlberechtigten 
persönlich abgeholt werden. An andere Personen können diese Unterlagen nur 
ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterla-
gen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis 
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nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern.

  9. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behin-
derung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
von der stimmberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung der stimmberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt hat.

10.  Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.

11.  Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich be-
fördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

Bürgstadt, 31.08.2021 Markt Bürgstadt Gemeinde Neunkirchen
   Thomas Grün    Wolfgang Seitz
   1. Bürgermeister     1. Bürgermeister

*  *  *

c  Kundendienst
c  Verkauf und Service
c  Lichttechnik, EDV
c  Energie- und Gebäudetechnik
c  Installation Alt- und Neubau

www.oswaldundmenges.de
Schulstraße 14
63930 Neunkirchen

Christoph Heider und Bodo Tilly, Geschäftsführer

Die Immobilienprofis der Raiffeisen-Volksbank.

Eine Bank in Sachen Immobilien.
Telefon 09371/504-3280
www.volksbank-immobilien.online

Volksbank Immobilien GmbH
Ein Unternehmen der 

Wir bewerten
Ihre Immobilie
- kostenlos!

Helfen verbindet –
Wir verschenken eine Stunde Zeit!

       

Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln
des Bayer. Staatsministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen.

Helfen
verbindet

B Ü R G S T A D T   
www.helfen-verbindet-buergstadt.de

Markt Bürgstadt  und  „Helfen verbindet –
Wir verschenken eine Stunde Zeit“

Einladung zum

Senioren-Kino in Bürgstadt
 am Freitag, 17. Sept. 2021
 im Pfarrsaal Bürgstadt   (keine Kosten!)

 Filmtitel:  „Das schwarze Schaf“ (1960)

 Heinz Rühmann spielt den Pater Brown in Höchstform – ein weit 
 gehend ungetrübtes Vergnügen.

 15 Uhr Beginn mit Kaffee und Kuchen
 Filmbeginn: ca. 16 Uhr (Filmlänge:  ca. 1 ½ Stunden)

Der Seniorenbeauftragte vom Markt Bürgstadt, Andreas Köster, bietet in Zu-
sammenarbeit mit  „Helfen verbindet – Wir verschenken eine Stunde Zeit“ 
das Seniorenkino an.

Bei Kaffee, Kuchen und Getränken können Sie einen schönen Nachmittag verbringen.
Wegen der Kontaktbeschränkungen bezüglich Corona ist eine Anmeldung erforder-
lich: Rathaus Bürgstadt, Bürgerbüro, bei Renate Gümperlein (Tel. 09371/ 973819) 
oder renate.guemperlein@buergstadt.de
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MARKT BÜRGSTADT – Haushaltssatzung 2021
Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Markt Bürgstadt folgende

Haushaltssatzung 2021

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird im 
Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben auf ............................................................................................................ 11.018.680 €
und im
Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf ................................................................................................................ 7.571.160 €

                                                                           zusammen  ......................................... 18.589.840 €
festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben
im Vermögenshaushalt wird auf  ................................................................................................0 €
festgesetzt. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuerhebesätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern, die für jedes Jahr neu fest- 
zusetzen sind, werden wie folgt festgesetzt:

1.  Grundsteuer
 a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 340 v. H.
 b)  für die Grundstücke (B) 340 v. H.

2.  Gewerbesteuer 340 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf   ..........................................................................1.000.000 €
festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft.

Bürgstadt, den 17.08.2021  gez. Thomas Grün
MARKT BÜRGSTADT   1. Bürgermeister

Vorstehende Haushaltssatzung wurde vom Gemeinderat Bürgstadt in seiner Sitzung vom 27.04.2021be-
schlossen. Bei der rechtsaufsichtlichen Überprüfung der Haushaltssatzung und ihrer Anlagen haben 
sich laut Schreiben des Landratsamtes Miltenberg vom 03.08.2021 keine Beanstandungen ergeben. Sie 
wird hiermit bekannt gemacht (Art. 65 Abs. 3, Art. 26 Abs. 2 GO). Sie liegt samt Anlagen im Rathaus vom 
Tag der Veröffentlichung an während der allgemeinen Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus. 

#neues gestalten.
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Die nächsten Gemeinderatssitzungen

Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden in Abhängigkeit der Corona- 
Situation wie folgt statt:

Bürgstadt:  Dienstag, 7. September 2021, um 19.30 Uhr
     im Bürgerzentrum Mittelmühle

Neunkirchen: Donnerstag, 9. September 2021, um 19.30 Uhr

     im Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen

Anträge können bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin im Rat- 
haus abgegeben werden. Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden im 
Aushangkasten und für Bürgstadt im Internet unter www.buergstadt.de 
und für Neunkirchen im Internet unter www.neunkirchen-unterfranken.de 
veröffentlicht.

Hier können auch Niederschriften der vorangegangenen öffentlichen 
Sitzungen nachgelesen werden.

GEMEINDE NEUNKIRCHEN
Änderung des Bebauungsplanes  „Neuer Weg“ im Bezug auf Dachform 
und Dachneigung

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch – BauGB –

Der Gemeinderat Neunkirchen hat in seiner Sitzung am 01.07.2021 beschlossen, 
die Regelung über die Dachform und Dachneigung im Bebauungsplan „Neuer 
Weg“, Richelbach ersatzlos aus den Festsetzungen zu streichen.

Somit wird allen Grundstücksbesitzern im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
ermöglicht, eine frei wählbare Dachform zu verwirklichen. Die Öffentlichkeit hat 
hiermit gem. § 3 Abs. 1 BauGB die Gelegenheit, sich bis zum 15. September 2021 zu 
der Änderung Stellung zu nehmen. Der Änderungsvermerk mit Begründung kann 
bis zu diesem Zeitpunkt in der Geschäftsstelle der VG Erftal, Rathaus Bürgstadt, 
Zimmer Nr. 2 eingesehen werden.

Neunkirchen, 09. August 2021             gez. Seitz
GEMEINDE NEUNKIRCHEN                      1. Bürgermeister

*  *  *

Wir führen aus:

Verputz • Anstrich • Malerei
Gerüstbau • Trockenbau • Voll-Wärmeschutz

Bürgstadt • Am Bischof 10
 Tel. 0 93 71 / 6 77 64  • Fax: 0 93 71 / 6 99 29

Mobil: 01 70 / 2 38 90 86 • www.malerwachtel.de
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Bürgstadt engagiert sich für mehr Biodiversität!
 
Im letzten Amtsblatt wurde darüber berichtet, was unter Biodiversität zu verstehen 
ist. Heute wollen wir darüber informieren, was die Marktgemeinde Bürgstadt, aber 
auch Sie persönlich, für den Erhalt der Biodiversität tun können.

Kommunen und andere öffentliche Institutionen sollten bei der Förderung der 
Biodiversität jedoch natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Der Bauhof der Ge-
meinde Bürgstadt hat sich daher vor Kurzem dahingehend durch Dr. Beate Wende 
und Jonas Renk von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau 
(LWG) beraten lassen, wie er bei der Pflege im kommunalen Straßen- und Wege-
begleitgrün und auf anderen gemeindeeigenen Flächen mehr für die Biodiversität 
tun kann und engagiert sich zukünftig auf geeigneten Flächen durch biodiver- 
sitätsschonende Pflege. Die entsprechenden Pflegemaßnahmen des Bauhofs 
bestehen dabei insbesondere darin, dass bestimmte Flächen nun später und weni-
ger häufig gemäht werden, vorzugsweise teilflächig und abschnittsweise gemäht 
wird, auf größeren Flächen in der Reihenfolge von innen nach außen bzw. von der 
Straße weg gemäht wird, bei Mähgeräten ein höherer Abstand zum Boden einge-
stellt wird und zukünftig häufiger der gemeindeeigene Balkenmäher mit erhöh-
tem Mähbalken verwendet und Mähgut soweit möglich nachträglich abgeräumt 
und verwertet wird. Wenn bestimmte gemeindeeigene Grünflächen insofern erst 
später, höher oder zeitlich versetzt teilflächig gemäht werden, wodurch diese viel-
leicht nicht ganz so  „sauber“ gepflegt aussehen mögen wie bisher, bitten wir daher 
um Ihr Verständnis, dass es sich hier um fachgerechte und biodiversitätsschonende 
Pflegemaßnahmen der Gemeinde handelt, und um Ihre Unterstützung. Zugleich 
werden nun einige gemeindeeigene Flächen mit Schafen beweidet. Auch dies 
dient der Biodiversität im Gemeindegebiet.
 
Doch auch Sie können in Ihrem eigenen Umfeld, etwa in Ihrem Haus- oder Vorgar-
ten oder auf Ihrem Balkon auf unzählige Weise zum Erhalt und zur Förderung der 
biologischen Vielfalt beitragen. Beispielsweise können Sie Rasenflächen teilflächig, 
später und weniger häufig mähen und gegebenenfalls Mähroboter zumindest 
nicht spät abends und nachts laufen lassen. Bei Pflanzungen und Ansaaten können 
zur Biodiversität beitragen, indem Sie auf standortgerechte Gehölze, Stauden und 
andere Kräuter achten, die mit ihren Blüten Pollen und Nektar für Insekten liefern 
und Vögeln Beeren und Nistmöglichkeiten bieten. Doch auch durch scheinbar klei-
ne und einfach umzusetzende Maßnahmen kann ein erheblicher Beitrag zur Bio- 
diversität geleistet werden, etwa indem kleine regelmäßig mit Wasser befüllte 
Schälchen (z. B. Pflanzenuntersetzer) mit einigen Steinchen darin an geeigneter 
Stelle auf dem Boden platziert werden. Diese können im Sommer gerade in 
Trockenphasen Insekten wie zum Beispiel Wildbienen, aber beispielsweise auch 
Vögeln und am Boden lebenden Tieren wie Igeln als Trinkmöglichkeit dienen und 
unter Umständen das Überleben sichern. Eine andere Maßnahme könnte bei-

spielsweise darin bestehen, bei Fällungen und größeren Rückschnitten Totholz 
abgestorbener Bäume oder Baumteile nicht vollständig zu entfernen, sondern 
zumindest teilweise an geeigneten Stellen, stehend oder liegend zu belassen. An 
sonnigen, leicht exponierten Stellen kann das Lebensraumpotenzial von Totholz-
stücken aus Hartholz zusätzlich gesteigert werden, indem kleine Löcher mit einem 
Durchmesser von 2 bis 10 mm beispielsweise mit dem Akku-Bohrer quer in das 
Holz gebohrt werden, die dann von Wildbienen und Solitärwespen als Niströhren 
verwendet werden können. Auch indem übermäßige nächtliche Außenbeleuch-
tung vermieden wird und vorzugsweise Außenleuchten verwendet werden, die 
von oben nach unten leuchten, kann zur Biodiversität beigetragen werden.
 
Weitere Ideen und Tipps, wie Sie in Ihrem privaten Umfeld zur Biodiversität beitra-
gen können, finden Sie zum Beispiel auf der Internetseite der Bayerischen Landes-
anstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG):

www.lwg.bayern.de
Dort finden Sie auch Info-Material, das Sie sich selbst als pdf herunterladen oder 
als Ausdruck bei der LWG bestellen können, z. B. die Merkblätter „Vielfalt auf 
kleinstem Raum – Lebensräume im Garten gestalten und erhalten“ und „Urban 
Gardening: Biodiversität – Lebensräume für Bienen & Co“:

http://www.lwg.bayern.de/landespflege/gartendokumente/merkblaetter/ 
250785/index.php

http://www.lwg.bayern.de/landespflege/gartendokumente/merkblaetter/ 
230804/index.php

Text: Jonas Renk, Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim

  Führerscheinausbildung

  ist Vertrauenssache!

0175 / 5 22 68 98
die-fuehrerschein-macher.de 

Hauptstr. 43, 63927 Bürgstadt
Unterricht: Di & Mi 18.30 Uhr 

*  *  *
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Markt Bürgstadt
Gemeinde Neunkirchen
Gemeinde Eichenbühl 

Überhängende Bäume und Sträucher auf öffentlichen Verkehrsflächen,
Unkraut auf Gehwegen und Straßenentwässerungsrinnen

Es ist immer wieder festzustellen, dass Bäume, Büsche und Hecken durch den jähr-
lichen Austrieb in den öffentlichen Verkehrsraum hineinwachsen und dadurch die 
Benutzbarkeit der Gehwege und Straßen stark beeinträchtigen.
Teilweise dadurch verdeckte Verkehrszeichen und Sichteinschränkungen in Kur-
ven behindern alle Verkehrsteilnehmer.
Es werden deshalb alle Grundstückseigentümer aufgefordert, jeglichen Bewuchs 
wie Äste von Bäumen, Sträucher und Hecken, die in öffentliche Verkehrsflächen 
hineinragen, aus Gründen der Verkehrssicherheit regelmäßig zu beseitigen bzw. 
bis zur Grundstücksgrenze zurückzuschneiden.

Die Höhe des freizuhaltenden lichten Raumprofils beträgt über Gehwegen 2,50 m 
und über Straßen 4,50 m. 

Im Bereich von Straßenlampen und Verkehrszeichen sind die Äste so zu beschnei-
den, dass die Straßenbeleuchtung und die Sicht auf Verkehrszeichen nicht beein-
trächtigt werden. 

Markt Bürgstadt  Gemeinde Neunkirchen Gemeinde Eichenbühl
Thomas Grün   Wolfgang Seitz  Günther Winkler
1. Bürgermeister 1. Bürgermeister 1. Bürgermeister

MARKT BÜRGSTADT
Freizeitvergnügen am Main nach französischem Vorbild

Das Bürgstadter Mainvorland ist um eine Attraktion reicher. Davon konn-
ten sich Anfang August auch die drei Bürgermeister überzeugen, die mit 
Schwung den neuen Bouleplatz einweihten.

Der Gemeinderat hatte den Antrag der UWG auf Errichtung dieses Platzes 
einstimmig für gut befunden und der Bauhof erledigte innerhalb einer 
knappen Woche die Untergrund- und Begrenzungsarbeiten. Dicke Baum-
stämme aus dem Bürgstadter Wald bilden die Begrenzung des vier mal 
fünfzehn Meter großen Spielfeldes, das mit einer feinen Schicht Safari- 
Edelsplitt optimale Bedingungen für Boulespieler bietet. 
Die Kosten beliefen sich auf gut 5.000 Euro.

Der Bouleplatz steht der breiten Bevölkerung zur Verfügung, eine Vereins-
mitgliedschaft ist nicht erforderlich. Jeder, der Lust hat, Boule zu spielen, ist 
willkommen. Allerdings sollte man eigene Kugeln mitbringen.

Für ein entspanntes Ambiente sorgen eine Sitzgarnitur und Bänke, die zum 
Teil gesponsert wurden. Der Platz unter den hohen Bäumen bietet bei hei-
ßem Wetter ausreichend Schatten und hält andererseits aber auch einige 
Regentropfen ab.  

Beratungsstellen und Hilfen für Frauen
Für den Landkreis Miltenberg ist das Frauenhaus der AWO in Aschaffenburg Anlauf-
stelle für von Gewalt betroffene Frauen. Sie können sich unter Tel. 06021/24455 an 
die dortigen Mitarbeiterinnen wenden. Diese sind in Notfällen Tag und Nacht er-
reichbar.

Ebenfalls von Gewalt betroffenen Frauen widmet sich der Verein sefra e.V. Auch hier 
können die Mitarbeiterinnen telefonisch unter Tel. 06021/24728 erreicht werden. 

Zudem bietet die Gleichstellungsstelle des Landkreises Miltenberg Unterstützung 
und Beratung für Gewaltopfer an. Unter Tel. 09371/501- 425 oder per E-Mail an 
gleichstellungsstelle@lra-mil.de können Beratungsgespräche vereinbart werden. 
Selbstverständlich können diese auch telefonisch durchgeführt werden. Die Gesprä- 
che finden in einem geschützten Rahmen statt und werden vertraulich behandelt. 

*  *  *
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VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT ERFTAL – Haushaltssatzung 2021

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Verwaltungsgemeinschaft 
Erftal folgende

Haushaltssatzung 2021

§ 1

Der Haushaltsplan 2021 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im 

Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit .........................................................................................................1.192.670,-- €

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit ...................................................................................................................54.600,-- €

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht auf-
genommen. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Umlagesätze für den ungedeckten Bedarf werden nach dem Einwohnerstand 
(30.06.2020) ermittelt.

Die Umlage beträgt  .......................................................................................................................................................................873.370,-- €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf  100.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

Bürgstadt, den 17.08.2021  gez. Wolfgang Seitz
Verwaltungsgemeinschaft Erftal   VG-Vorsitzender

Vorstehende Haushaltssatzung wurde von der Gemeinschaftsversammlung der VG Ertal in der Sitzung 
vom 22.04.2021 beschlossen. Bei der rechtsaufsichtlichen Überprüfung der Haushaltssathzung haben 
sich lt. Schreiben des Landratsamtes Miltenberg vom 03.08.2021 keine Beanstandungen ergeben. Sie 
wird hiermit bekannt gemacht (Art. 65 Abs. 3, Art. 26 Abs. 2 GO) und liegt samt Anlagen vom Tag der 
Veröffentlichung an während der allgemeinen Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus. 

Rettung / Feuerwehr  112

Polizei    110

Gemeindeverwaltung, 0 93 71 / 97 38 19
Frau Renate Gümperlein renate.guemperlein@buergstadt.de
(Seniorenbetreuung)

Andreas Köster 0 93 71 / 94 71 69
(Beauftragter für Senioren koester-buergstadt@t-online.de
und Menschen mit Handicap)

Grüß Gott auf der neuen Seite für Senior*innen!
Diese Seite – speziell für Leser*innen im 3. Lebensabschnitt – 
soll über Neuigkeiten in und um Bürgstadt informieren.
Es werden aktuelle Informationen, Terminankündigungen, aber 
auch dringende Neuigkeiten hier erscheinen.

Da diese Seite noch im Aufbau ist,
werden in den nächsten Ausgaben
einige Dinge hinzugefügt.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht

Ihr Seniorenbeauftrager
Andreas Köster

Alte Freunde sind
wie alter Wein:

Er wird immer besser,
und je älter man wird, 
desto mehr lernt man, 
dieses unendliche Gut 

zu schätzen.
Franz von Assisi

SPÄTLESE
die Seite für Seniorinnen und Senioren

des Marktes Bürgstadt

Wichtige Rufnummern 

Einladung zum Senioren-Kino am Freitag, 17. September 2021
um 15 Uhr im Pfarrsaal Bürgstadt  – Filmtitel:  „Das schwarze Schaf“

Nähere Informationen auf Seite 7
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Amtlicher Teil
der Gemeinde Eichenbühl mit Ortsteilen

Standesamtliche Mitteilungen

Bitte beachten: 
Standesamtliche Nachrichten wie Geburten, Eheschließungen oder Sterbefälle 
können aus Datenschutzgründen nur veröffentlicht werden, wenn die Beteilig- 
ten/Angehörigen schriftlich (per Post oder E-Mail an standesamt@eichenbuehl.de) 
zustimmen. 

Geburt
11.06. Ludwig Schulze, Sohn von Angelika Reinhart und Tobias

 Schulze, Hauptstraße 34

Sterbefall
31.07. Wolfgang Albert Schmitt, Etterweg 6, 73 Jahre

*  *  *

GEMEINDE EICHENBÜHL
Interkommunale Zusammenarbeit – Förderung des Informa- 
tionssicherheitssystems durch die Regierung von Unterfranken

Die Gemeinde Eichenbühl erhält eine 85%-Förderung der Kosten bei der gemein-
samen Implementierung eines Informationssicherheitssystems. 
Aufgrund eines Förderantrages unter der Federführung der VG Kleinheubach konn-
te die Gemeinde Eichenbühl in das Förderprogramm interkommunale Zusammen-
arbeit aufgenommen werden. Die Regierung von Unterfranken hat gegenüber der 
den Antrag stellenden Verwaltungsgemeinschaft Kleinheubach insgesamt eine 
Förderung von 80.414 Euro für die gemeinsame Implementierung eines Informa-
tionssicherheitssystems durch die beteiligten kommunalen Körperschaften, die 
Verwaltungsgemeinschaft Kleinheubach mit den Mitgliedsgemeinden, die Stadt 
Miltenberg und die Gemeinde Eichenbühl bewilligt.

Gegenstand der Projektförderung ist die Kooperation auf dem Gebiet der Informa-
tionssicherheit. Die qualifizierte Entwicklung und Umsetzung eines Informations- 
sicherheitskonzeptes werden durch die gemeinsame Beauftragung eines externen 
Dienstleisters als Informationssicherheitsbeauftragten sichergestellt.

Grundlage der Förderungen ist die Richtlinie für Zuwendungen des Freistaates 
Bayern zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit. Die Regierung von 
Unterfranken hat die Kooperationen als vorbildhaft und förderungswürdig aner-
kannt. Die Förderung der Kommunen beträgt 85 % der zuwendungsfähigen Ge-
samtkosten bis zu einer Höchstgrenze der Fördersumme von 90.000 Euro.

Die Federführung des Projektes hat die Verwaltungsgemeinschaft Kleinheubach 
übernommen. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit der Kommunen untereinan-
der soll weiter ausgebaut werden, um die vorhandenen Kräfte zu bündeln.

Bei anteiligen Gesamtkosten in Höhe von 12.138 Euro für die Gemeinde Eichenbühl 
erhält die Gemeinde eine Förderung von 10.317,30 Euro.

Bei Unterzeichnung des Kooperationsvertrages (von links): 1. Bürgermeister Bernd Kahlert, 
Stadt Miltenberg, VG Vorsitzender Thomas Münig, VG Kleinheubach, 1. Bürgermeister Günther 
Winkler, Gemeinde Eichenbühl
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GEMEINDE EICHENBÜHL
25-jähriges Dienstjubiläum von Gerlinde Winkler 

1. Bürgermeister Günther 
Winkler gratulierte Gerlinde 
Winkler zum 25-jährigen 
Dienstjubiläum

Die Beschäftigte Gerlinde Winkler aus Eichenbühl übernahm am 29. Juli 
1996 die Aufgabe, die Reinigungsarbeiten im und am Rathaus auszufüh-
ren. Nach einer Krankheitsvertretung wurde ihr Arbeitsverhältnis unbefri-
stet fortgesetzt. Nach 25-jähriger Dienstzeit gratulierte 1. Bürgermeister 
Günther Winkler am 29. Juli im Sitzungssaal des Rathauses Gerlinde Winkler 
zu diesem besonderen 25-jährigen Dienstjubiläum. 

1. Bürgermeister Winkler betonte, auf Frau Winkler war immer Verlass. Im 
Rathaus waren stets die Reinigungsarbeiten sorgfältig und immer ordent-
lich erledigt. Bei den Fensterreinigungen sorgte Frau Winkler für klare Sicht 
im Rathaus. Und auch die Kehrarbeiten um das Rathaus waren Frau Winkler 
nicht zu viel. 

Für ihre 25-jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst und für ihren andau-
ernden Einsatz sagte 1. Bürgermeister Winkler im Rahmen einer kleinen 
Feierstunde ein herzliches Dankeschön. Im Namen der Kolleginnen und Kol-
legen gratulierte Personalratsvorsitzende Heike Weber zu dem besonderen 
Jubiläum. Als Anerkennung überreichte 1. Bürgermeister Günther Winkler 
die Jubiläumsurkunde und ein Präsent. 

Praxis Dr. med. Martin Geißler
Facharzt für Allgemeinmedizin

63928 Eichenbühl, Julius-Keppner-Str. 16, Tel. 0 93 71 / 40 64 50

Wir haben Urlaub vom 13.09.21 bis 17.09.21
Vertretung in dringenden Fällen:

K.-D. Brems, Eichenbühl, Tel. 0 93 71 / 39 90

An Feiertagen und am Wochenende wenden Sie sich an den ärztlichen Bereitschaftsdienst
der KV, Tel. 116 117, in lebensbedrohlichen Notfällen an die Tel. 112.

Eichenbühl, im Juli 2021
 

DANKE
sagen wir von Herzen allen, die sich in Trauer 
mit uns verbunden fühlten, ihre Anteilnahme in 
vielfältiger Weise bekundeten und gemeinsam mit 
uns Abschied nahmen.
   Yvonne Wöber
   Jürgen Ramoser
   und alle Angehörigen

Helga Lorenz

Beratung • Planung • Ausführung

Hauck
Ralph Hauck
Schaftrieb 2

63928 Eichenbühl
Telefon (0 93 71) 15 53
Telefax (0 93 71) 20 68

E-Mail: elektro-hauck@t-online.de

Elektrotechnik

l Verkauf und Reparatur
 von Elektrogeräten 
l  Stark- u. Schwachstrom-
 Installation
l  Photovoltaik- und Solaranlagen
l Zentrale Staubsaugeranlagen

l  Wohnraum-
 Lüftungsanlagen
l Kundendienst – E-CHECK
l EDV- und Telefonanlagen
l Gebäudetechnik – EIB
l  Elektroheizungen
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GEMEINDE EICHENBÜHL

BEKANNTMACHUNG
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  

und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Bundestagswahl
am 26. September 2021

1.  Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde Eichenbühl wird 
von Montag, 6. September bis Freitag, 10. September 2021 (20. bis 16. Tag 
vor der Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus Eichenbühl, 
Einwohnermeldeamt, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, 
wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die 
im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht-
nahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Mon-
tag, 6. bis spätestens Freitag, 10. September 2021, 12.00 Uhr im Rathaus 
Eichenbühl, Einwohnermeldeamt, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl Einspruch 
einlegen.  Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
eingelegt werden.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten späte-
stens bis zum 5. September 2021 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für 
einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann. 

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichtigung.

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 249 Main-Spessart durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
oder durch Briefwahl teilnehmen.

5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person.

 Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 24. September 2021, 18.00 Uhr, im Rat-
haus Eichenbühl, Einwohnermeldeamt, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl schrift-
lich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wer 
bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter 
unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch bis 
zum Wahltag, 15 Uhr, beantragen.

5.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn
 a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme 

in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 
Sonntag, 05.09.2021) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis 
nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum Freitag, 10.09.2021) ver-
säumt hat,

 b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) genannten Fris- 
ten entstanden ist,

 c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemein-
de von der Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfah-
ren hat.

 Der Wahlschein kann in den oben genannten Fällen bei der in Nr. 5.1 bezeichne-
ten Stellen noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich 
(nicht aber telefonisch) beantragt werden.

6.  Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit 
Behinderungen können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

7.   Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich
 - einen amtlichen Stimmzettel,
 - einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
 - einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zu übersenden ist und
 - ein Merkblatt für die Briefwahl.

 Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. 
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl (Samstag, 25. Sep-
tember 2021), 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
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8.  Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Wahlberechtigten 
persönlich abgeholt werden. An andere Personen können diese Unterlagen nur 
ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterla-
gen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern.

  9. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behin-
derung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
von der stimmberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung der stimmberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt hat.

10.  Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.

11.  Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich be-
fördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

GEMEINDE EICHENBÜHL           WAHLAMT
Eichenbühl, 20.08.2021                gez.   M e r z

*  *  *
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Nachrichten
aus den Gemeinden

   ERFTAL
BOTE

   ERFTAL-
BOTE

Wahlbenachrichtigungen für die Wahl des Bundestags werden 
in den nächsten Tagen zugestellt

Immer wieder kommt es bei der Zustellung von Wahlunterlagen (und auch sonsti-
ger Post) zu Schwierigkeiten und Verzögerungen, weil die Briefkästen nicht oder 
nur unzureichend beschriftet sind. Wir bitten alle Einwohnerinnen und Einwohner, 
die Beschriftung ihrer Briefkästen zu überprüfen. Nur wenn alle Familiennamen 
deutlich lesbar sind, kann die Zustellung der Wahlbenachrichtigung erfolgen.
Eine stets leicht zugängliche, griffgünstige Position ermöglicht eine schnelle und 
problemlose Zustellung.

Bitte helfen Sie uns, damit Ihre Post von der Gemeindeverwaltung auch wirklich 
bei Ihnen und nicht bei Ihrem Nachbarn landet.

Markt Bürgstadt  Gemeinde Neunkirchen Gemeinde Eichenbühl
Thomas Grün   Wolfgang Seitz  Günther Winkler
1. Bürgermeister 1. Bürgermeister 1. Bürgermeister

Kreuzbund Miltenberg 
(Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft
für Suchtkranke und Angehörige)

Wöchentliche vertrauliche Gesprächskreise:
Montag 19.00 – 21.00 Uhr  Info: 09371/6698658
Dienstag  19.30 – 21.30 Uhr  Into: 09371/1623
Donnerstag  19.30 – 21.30 Uhr  Info: 09378 /1786

Frauengesprächskreis:
letzter Dienstag im Monat Info: 09371/1623

Bürgstadter Musik- & Kulturtage

   Live-Musik im illuminierten Kirchhof

        Tickets & Info‘s: kulturtage-buergstadt.deinfo

jetzt Tickets 
reservieren

VA: Offene Jugend Bürgstadt

Serenade

Freitag | 10.09.21

Samstag | 11.09.21

Freitag | 17.09.21

Samstag | 18.09.21

63928 Eichenbühl | Fon 0 93 71 - 60 86

wennAutodann.de

63928 Eichenbühl | Fon 0 93 71 - 60 86

wennAutodann.dewennAutodann.de
63928 Eichenbühl Fon 0 93 71 - 60 86

Service
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Die EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG ist ein zukunftsorientiertes, modernes 
Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Energie- und Wasserversorgung, Fernwärme, Bäder- und Park-
betriebe. Wir erbringen Versorgungsleistungen für mehr als 20.000 Einwohner in verschiedenen Kommunen, 
Stadtteilen und Zweckverbänden. Mit hoher Kundenorientierung, maßgeschneiderten Energielösungen und 
großem Engagement unserer Mitarbeiter nehmen wir die Herausforderungen des Energiemarktes mit Erfolg an 
und bauen unsere Position weiter aus. Dafür suchen wir schnellstmöglich:

WIR BAUEN AUF IHRE ZUVERLÄSSIGKEIT –
BEI FOLGENDEN AUFGABEN

• Bearbeitung aller Buchhaltungsvorgänge im Bereich 
 Kreditoren- und Debitoren-, Anlagenbuchhaltung
• Kontierung und Buchung der Eingangsrechnungen
• Termingerechte Erstellung der Zahlläufe
• Kontenklärung und -abstimmung
• Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen
• Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse

Wenn wir bis zum 31. Oktober 2021 nicht auf Ihre 
Bewerbung antworten, gilt sie als abgelehnt. Aus 
organisatorischen Gründen ist es uns nicht möglich, 
Ihre Bewerbung zurückzusenden. 

Wir erheben Ihre Daten nur für die Durchführung 
des Bewerbungsverfahrens und der Erfüllung vor-
vertraglicher Pfl ichten. Diese Erhebung und Verar-
beitung beruht auf Artikel 6 Abs. 1 lit. B) DSGVO. Wir 
geben die Daten nicht an Dritte weiter und löschen 
sie, sobald sie nicht mehr erforderlich sind.

WIR BIETEN

Einen vielseitigen, interessanten und krisensicheren 
Arbeitsplatz in einem kompetenten Team. Neben 
einer leistungsgerechten Vergütung im Rahmen des 
Tarifvertrages öff entlicher Dienst (TVöD) sind gründ-
liche Einarbeitung und permanente Weiterbildungs-
möglichkeiten für uns selbstverständlich. Wir freuen 
uns auf Sie!

SIE PASSEN PERFEKT INS TEAM –
MIT DIESEN QUALIFIKATIONEN

• Abgeschlossene Ausbildung und Weiterbildung  
 zum Bilanzbuchhalter (m/w/d)
• Mehrjährige, einschlägige Erfahrung im Bereich  
 Finanzbuchhaltung
• Anwendungsbezogene EDV-Kenntnisse
• Hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und ausge-
 prägtes analytisches Denkvermögen
• Gute Organisations- und Teamfähigkeit
• Selbständige, sorgfältige, sowie strukturierte 
 Arbeitsweise

w
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e

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per Post oder E-Mail 
(nur PDF-Format) an: 

EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG
Herr Christoph Keller | Luitpoldstraße 17 | 63897 Miltenberg
Fon 0 93 71 - 404 4 | bewerbung@we-are-energy.de | we-are-energy.de 

MEIN STROM. MEIN PREIS. MEINE REGION.

we-are-energy.de

BILANZBUCHHALTER FINANZBUCHHALTUNG UND STEUERN (M/W/D)

Adler Apotheke | Inh. Johannes Worlicek e.K. | Kolpingstraße 2 | 63927 Bürgstadt
Tel.: 0 93 71 / 94 80 700 | Fax: 0 93 71 / 94 80 711 | apotheke@adler-apotheke-gz.de

Tel.: 0 93 71 / 94 80 700

  

P Kostenlos Parken
vor der Apotheke
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Meine Gesundheit in guten Händen 
im Gesundheitszentrum Bürgstadt

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag 8:00 - 19:00 Uhr

Mittwoch Nachmittag geöffnet!
Samstag 9:00 - 13:00 Uhr

Adler Apotheke | Inh. Johannes Worlicek e.K. | Kolpingstraße 2 | 63927 Bürgstadt
Tel.: 0 93 71 / 94 80 700 | Fax: 0 93 71 / 94 80 711 | apotheke@adler-apotheke-gz.de

Tel.: 0 93 71 / 94 80 700

  

P Kostenlos Parken
vor der Apotheke
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Ausstellung in Eichenbühl. 
Telefonische Voranmeldung erwünscht.

Sonntag                       11.09.                                                                                                        

RICH 8:30 Messfeier

EICH 10:00 Messfeier  

HEPP 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

UMPF 14:30 Tauffeier für Michel Eisenhauer

Montag                         12.09.                                                                                                        

UMPF 19:00 Messfeier

Dienstag                      13.09.                                                       Hl. Johannes Chrysostomus  

EICH 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier 

VERANSTALTUNGSKALENDER

DO 25.08. 15.30 EICH, Frauenbund, Grillen im Verkehrsgarten

MO 05.09. 19.00 EICH, Frauenbund, Filmabend im Pfarrheim „Honig im Kopf“

Do 08.09.                   RICH: Diözesanwallfahrt zum Kreuzberg für alle 

Do 08.09.  14.00 NEUN, Senior/innentreff im Gasthaus Adler

2

Die Nachbarschaftshilfe 
„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“ 
ist für Sie da.

Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern:
Eichenbühl 09371 6694903     Neunkirchen  09371 6694904
Riedern             09371 6694905     Heppdiel        09371 6694906

Die Nachbarschaftshilfe 
„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“ 
ist für Sie da.

Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern:
Eichenbühl 09371 6694903     Neunkirchen  09371 6694904
Riedern             09371 6694905     Heppdiel        09371 6694906

„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“ 
Die Nachbarschaftshilfe ist für Sie da! Wir haben unseren Fahrdienst 
wieder aufgenommen. Um unsere Helferinnen und Helfer zu schützen, 
befördern wir derzeit nur vollständig Geimpfte, Genesene und Personen, 
die einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 24 Std. ist.
Um die gültigen Verordnungen einzuhalten, müssen alle Insassen 
eine FFP2-Maske tragen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern:

Bereich Eichenbühl  09371 6694903     
Bereich Neunkirchen  09371 6694904
Bereich Riedern   09371 6694905     
Bereich Heppdiel           09371 6694906

www.zeit-fuereinander-euh.de

Tel.  (0  93  71) 35  10 oder 22  93
Fax  (0  93  71) 35  49
E-Mail: mail@herbertschmitt.de
Internet: www.herbertschmitt.de
Eichenbühler Straße 83
63927 Bürgstadt (neben Autohaus Erftal)Nachfolger: André Schmitt

Bayer. Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 

Broschüre mit Vorschlägen für den Natur- und Artenschutz

Natur- und Artenschutz ist allen ein Herzensanliegen. Gerade in der Zeit der Pan-
demie ist ein intaktes Umfeld wichtiger denn je. Auch bebaute Bereiche können 
Lebensräume mit hoher Artenvielfalt sein. Das Bayer. Staatsministerium für Woh-
nen, Bau und Verkehr hat eine Broschüre verfasst, in der viele, leicht umzusetzende 
Vorschläge für den Natur- und Artenschutz aufgezeigt werden.

Die Broschüre kann kostenlos ab nächster Woche im Rathaus abgeholt werden. 
Unterstützen Sie die die Vorschläge des Ministeriums und zeigen Sie Ihre Verbin-
dung zu unserer Umwelt. Jeder kleine Schritt zählt!

*  *  *
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LANDRATSAMT MILTENBERG

„Wir räumen unseren Landkreis auf“ –
landkreisweite Flursäuberungsaktion
am Samstag, 18. September 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

leider konnte unsere landkreisweite Flursäuberungsaktion „Wir räumen unsren 
Landkreis auf“ im letzten Jahr aufgrund der aktuellen Pandemie nicht stattfinden.

Anlässlich des  „World Cleanup Days“ werden wir unsre 20. Flursäuberungsaktion 
am

Samstag, 18. September 2021
nachholen.

Wer hilft mit, in seiner Stadt oder Gemeinde die Landschaft von hässlichen Abfalla-
blagerungen zu befreien? Besonders Vereine, Jugendgruppen, Schulklassen, aber 
auch Privatpersonen, sind herzlich eingeladen, durch ihren Einsatz dazu beizutra-
gen, unsere Natur lebens- und liebenswert zu erhalten.

Wenn Sie uns bei der Flursäuberungsaktion unterstützen möchten, melden Sie 
sich bitte bis spätestens 31.08.2021 bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. 
Hier erhalten Sie Auskunft darüber, wo in Ihrem Gemarkungsgebiet am dringllich-
sten Handlungsbedarf ist.

Wollen Sie als Verein, Gruppe oder Schulklasse bei unserer Flursäuberungsaktion 
mitwirken, bitten wir Sie außerdem, Ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung die unge-
fähre Helferzahl zu benennen.

Für Rückfragen stehen Ihnen neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung im Landratsamt Miltenberg Frau Angelika 
Röhlke, Tel. 09371/501–385, und Herr Thomas Bräutigam, Tel. 09371/501–382, 
gerne zur Verfügung. Außerdem können Sie uns über die E-Mail-Adresse angelika.
roehlke@lra-mil.de oder thomas.braeutigam@lra-mil.de auch online erreichen.

Wir hoffen, dass sich auch in diesem Jahr wieder viele freiwillige Helferinnen und 
Helfer melden werden, um so zum Erfolg unserer Gemeinschaftsaktion „Wir räu-
men unseren Landkreis auf“ beizutragen. Hierfür bedanken wir uns bereits jetzt 
bei allen Teilnehmern ganz herzlich.

Falls die Aktion im September nicht wie geplant stattfinden kann, werden die teil-
nehmenden Städte, Märkte und Gemeinden rechtzeitig von uns informiert.

Miltenberg, 02.08.2021                gez. Scherf
Landratsamt Miltenberg                Landrat

 

 

Hausadresse: Unsere Besuchszeiten: Allgemeine Adressen: Konten: 112flursäuberung_mitteilung_amtsblatt.nl.doc

Brückenstraße 2 Mo und Di 8 - 16 Uhr Telefon: 09371 / 501 0 Sparkasse Miltenberg - Obernburg 620 001 834 (BLZ 796 500 00)
63897 Miltenberg Mittwoch 8 - 12 Uhr Telefax: 09371 / 501 79 270 430 003 780 (BLZ 796 500 00)

Donnerstag 8 - 18 Uhr eMail poststelle@lra-mil.de Raiffeisenbank Obernburg 10 006 (BLZ 796 665 48)
Freitag 8 - 13 Uhr http://www.miltenberg.de Ust-IdNr.:   DE 132115042

  

„Wir räumen unseren Landkreis auf“ - 
landkreisweite Flursäuberungsaktion am Samstag, 18. September 2021 

  Sehr geehrte Damen und Herren, 

leider konnte unsere landkreisweise Flursäuberungsaktion „Wir räumen unseren Landkreis auf“ im  
letzten Jahr aufgrund der aktuellen Pandemie nicht stattfinden.  

Anlässlich des „World Cleanup Days“ werden wir unsere 20. Flursäuberungsaktion am   

Samstag, 18.09.2021 
nachholen. 

Wer hilft mit, in seiner Stadt oder Gemeinde die Landschaft von hässlichen Abfallablagerungen zu 
befreien? Besonders Vereine, Jugendgruppen, Schulklassen, aber auch Privatpersonen, sind herz-
lich eingeladen, durch ihren Einsatz dazu beizutragen, unsere Natur lebens- und liebenswert zu er-
halten. 

Wenn Sie uns bei der Flursäuberungsaktion unterstützen möchten, melden Sie sich bitte bis spätes-
tens 31.08.2021 bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Hier erhalten Sie Auskunft darüber, wo 
in Ihrem Gemarkungsgebiet am dringlichsten Handlungsbedarf ist.  

Wollen Sie als Verein, Gruppe oder Schulklasse bei unserer Flursäuberungsaktion mitwirken, bitten 
wir Sie außerdem, Ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung die ungefähre Helferzahl zu benennen.

Für Rückfragen stehen Ihnen neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ihrer Stadt- oder Ge-
meindeverwaltung im Landratsamt Miltenberg Frau Angelika Röhlke, Tel. 09371/501–385, und Herr 
Thomas Bräutigam, Tel. 09371/501–382, gerne zur Verfügung. Außerdem können Sie uns über die 
E-Mail-Adresse angelika.roehlke@lra-mil.de oder thomas.braeutigam@lra-mil.de auch online errei-
chen. 

Wir hoffen, dass sich auch in diesem Jahr wieder viele freiwillige Helferinnen und Helfer melden 
werden, um so zum Erfolg unserer Gemeinschaftsaktion „Wir räumen unseren Landkreis auf“ beizu-
tragen. Hierfür bedanken wir uns bereits jetzt bei allen Teilnehmern ganz herzlich. 

Falls die Aktion im September nicht wie geplant stattfinden kann, werden die teilnehmenden Städte, 
Märkte und Gemeinden rechtzeitig von uns informiert. 

Miltenberg, 02.08.2021 
Landratsamt Miltenberg 

gez. 
Scherf 
Landrat 

 Kommunale Abfallwirtschaft 

Nr.: 112– 6366-032

Führerschein !?

Unterricht und Anmeldung:

Eichenbühl:  Montag 19:30 Uhr
Miltenberg:  Dienstag und Donnerstag 18:30 Uhr
Amorbach:  Montag und Donnerstag 19:00 Uhr 
Kleinheubach: Dienstag 19:00 Uhr
 Freitag  16:30 Uhr

Infos im Internet: www.fahrschule-grosskinsky.de 
oder einfach anrufen: 0170/3115887

Sie wollen eine kompetente und fachgerechte Führerschein-
ausbildung? Dann sind Sie bei uns genau richtig!  

Wir bieten Ihnen:

  Ausbildung in allen Klassen
  optimale Ausbildung in Theorie und Praxis
  praxisgerechte Ausbildungsfahrzeuge
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Dienstag 31.08.
Miltenberg 9:00 Messfeier - Antoniusgedenken- Klosterkirche 
Mittwoch 01.09.
Breitendiel 18:30 Messfeier 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 
Donnerstag 02.09.
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Klosterkirche
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen, anschließend 

Aussetzung und eucharistische Anbetung -Neue Pfarrkirche
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 
Mainbullau 18:30 Andacht 
Freitag 03.09. Hl. Gregor d. Große
Bürgstadt 8:00 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Verst. des Schuljahrgangs 1922/23 

(Leg.) / f. Gerhard Hörber) 

Bürgstadt 14:00 Hauskommunion
Samstag 04.09. Samstag der 22. Woche im Jahreskreis
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - Gemeindezentrum
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz/Beichtgelegenheit - Neue Pfarrkirche
Bürgstadt 18:30 Vorabendmesse - Neue Pfarrkirche (f. Otmar und Liesel Hofmann 

(Leg.) / f. Ernst Zoidl und verst. Angeh. / f. Otto Liebler und Angeh. / f. 
Emma Waidhas) 

Breitendiel 18:30 Vorabendmesse 
Sonntag 05.09. 23. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Miltenberg 8:00 Messfeier - Klosterkirche 
Miltenberg 10:00 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft zum 25-jährigen 

Dienstjubiläum von Pastoralreferent Marcus Schuck und mit 
Verabschiedung von Diakon Florian Grimm - Pfarrkirche 

Mainbullau 10:00 Messfeier 
Breitendiel 14:00 Tauffeier von Elias Scheurich und Noah Scheurich
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz - Stutzkapelle
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 
Montag 06.09.
Miltenberg 18:30 Messfeier - Pfarrkirche 
Dienstag 07.09.
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz -  Alte Pfarrkirche
Bürgstadt 18:30 Messfeier für die Verstorbenen des Monats August - Alte 

Pfarrkirche (f. Josef und Maria Lindner und Rosemarie und Paul Lindner 
(Leg.) / Seelenamt für Margit Weiß / f. Familie Nickel und Graßmann) 

Miltenberg 19:00 ökum. Friedensgebet - ev. Kirche 
Mittwoch 08.09. MARIÄ GEBURT
Wenschdorf 18:30 Messfeier 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum
Donnerstag 09.09.
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Klosterkirche
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche

2021

 

Dienstag 31.08.
Miltenberg 9:00 Messfeier - Antoniusgedenken- Klosterkirche 
Mittwoch 01.09.
Breitendiel 18:30 Messfeier 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 
Donnerstag 02.09.
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Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen, anschließend 

Aussetzung und eucharistische Anbetung -Neue Pfarrkirche
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum 
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Mainbullau 18:30 Andacht 
Freitag 03.09. Hl. Gregor d. Große
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(Leg.) / f. Gerhard Hörber) 
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Samstag 04.09. Samstag der 22. Woche im Jahreskreis
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - Gemeindezentrum
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(Leg.) / f. Ernst Zoidl und verst. Angeh. / f. Otto Liebler und Angeh. / f. 
Emma Waidhas) 

Breitendiel 18:30 Vorabendmesse 
Sonntag 05.09. 23. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Miltenberg 8:00 Messfeier - Klosterkirche 
Miltenberg 10:00 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft zum 25-jährigen 

Dienstjubiläum von Pastoralreferent Marcus Schuck und mit 
Verabschiedung von Diakon Florian Grimm - Pfarrkirche 

Mainbullau 10:00 Messfeier 
Breitendiel 14:00 Tauffeier von Elias Scheurich und Noah Scheurich
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz - Stutzkapelle
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 
Montag 06.09.
Miltenberg 18:30 Messfeier - Pfarrkirche 
Dienstag 07.09.
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz -  Alte Pfarrkirche
Bürgstadt 18:30 Messfeier für die Verstorbenen des Monats August - Alte 

Pfarrkirche (f. Josef und Maria Lindner und Rosemarie und Paul Lindner 
(Leg.) / Seelenamt für Margit Weiß / f. Familie Nickel und Graßmann) 

Miltenberg 19:00 ökum. Friedensgebet - ev. Kirche 
Mittwoch 08.09. MARIÄ GEBURT
Wenschdorf 18:30 Messfeier 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum
Donnerstag 09.09.
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Klosterkirche
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche
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Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 
Mainbullau 18:30 Messfeier 
Freitag 10.09.
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Samstag 11.09. Samstag der 23. Woche im Jahreskreis
Miltenberg 11:30 Musik und Wort: Auf dem Weg zur Pietá. Musik für Gitarre 

           von Fernando Sor, Dorothea Hofmann, Markus Lehmann-Horn, André      
           Herteux Stephan Barcsay (Gitarre), Stadtpfarrer Jan Kölbel (Liturgie).
           Eintritt frei - Kollekte am Ausgang.

Bürgstadt 14:00 Trauung mit Wort-Gottes-Feier Christian und Elisa Mayer 
          geb. Schwarz - Alte Kirche

Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - Gemeindezentrum
Miltenberg 18:00 Beichtgelegenheit - Pfarrhaus
Miltenberg 18:30 Vorabendmesse - Pfarrkirche 
Wenschdorf 18:30 Vorabendmesse 
Sonntag 12.09. 24. SONNTAG IM JAHRESKREIS

- Kirchliche Öffentlichkeitsarbeit und kath. Schrifttum - 
Miltenberg 8:00 Messfeier - Klosterkirche 
Bürgstadt 10:00 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft - Neue Pfarrkirche (f. 

Kurt Farrenkopf und Angeh. / f. Franz und Melanie Weigl, Eugen und 
Irmgard Reichert / 3. Seelenamt für Margit Weiß / f. Maria und Franz 
Bucher und Angeh.) 

Breitendiel 10:00 Messfeier 
Miltenberg 14:00 Tauffeier von Lukas Noel Ziel - Pfarrkirche
Bürgstadt 15:00 Führungen durch die Alte Pfarrkirche (Tag des offenen 

Denkmals)
Miltenberg 16:00 Messfeier in portugiesischer Sprache- Gemeindezentrum 
Bürgstadt 16:30 Führungen durch die Alte Pfarrkirche (Tag des offenen 

Denkmals)
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 
Montag 13.09. Hl. Johannes Chrysostomus
Miltenberg 18:30 Messfeier - Pfarrkirche 
Dienstag 14.09. KREUZERHÖHUNG
Miltenberg 9:00 Messfeier - Antoniusgedenken- - Klosterkirche 

In den Sommerferien ist das Pfarrbüro   i  n Bürgstadt   geschlossen  . Das Pfarrbüro in
Miltenberg ist in den Ferien von Montag bis Donnerstag von 8-12 Uhr geöffnet.

Hinweis für die Feier der Gottesdienste:
Bringen Sie bitte Ihr eigenes Gebet- und Gesangbuch "Gotteslob" mit. In allen
Gottesdiensten ist die FFP2-Maske für alle ab dem 15. Geburtstag Pflicht.

Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten Pfarrbüro Dienstags von 9-12 Uhr

Rufnr.: Pfarrbüro Bürgstadt.............................21 44 Mail: pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de 

Fax.................................................94 77 31
Pfarrer Jan Kölbel…........….........6 50 09 90 Mail: jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de

Pfr. i. R. Albrecht Kleinhenz…......6 68 05 90 Mail: albrecht.kleinhenz@bistum-weurzburg.de

Jugendseelsorger Bernd Winter  ...97 87 42 Mail: bernd.winter@bistum-wuerzburg.de

Diakon Florian Grimm...…...0176 24894615 Mail: florian.grimm@bistum-wuerzburg.de

In den Sommerferien ist das Pfarrbüro in Bürgstadt geschlossen.
Das Pfarrbüro in Miltenberg ist in den Sommerferien von Montag bis Donnerstag 
von 8 – 12 Uhr geöffnet. 

Hinweis für die Feier der Gottesdienste:
Bringen Sie bitte Ihr eigenes Gebet- und Gesangbuch „Gotteslob“ mit.
In allen Gottesdiensten ist die FFP2-Maske für alle ab dem 15. Geburtstag Pflicht.

Sorgen kann man teilen  –  Telefonseelsorge Untermain
= 08 00 / 11 10 111 und  = 08 00 / 11 10 222 (kostenfrei)
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Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten Pfarrbüro:  Dienstags von 9 – 12 Uhr

Rufnr.:  Pfarrbüro Bürgstadt  ........................... 21 44 Mail:  pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de

 Telefax:   ........................................94 77 31

 Pfarrer Jan Kölbel .......................6 50 09 90 Mail:  jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de
 Pfarrer i. R. Albrecht Kleinhenz ...6 68 05 90 Mail:  albrecht.kleinhenz@bistum-wuerzburg.de
 Jugendseelsorger Bernd Winter  ....97 87 42 Mail: bernd.winter@bistum-wuerzburg.de
 Diakon Florian Grimm ........0176 24894615 Mail:  florian.grimm@bistum-wuerzburg.de
 Past.-Ref. Marcus Schuck ...........6 69 58 79 Mail:  marcus.schuck@bistum-wuerzburg.de
 Michael Bailer.............................6  50  09  96 Mail:  michael.bailer@bistum-wuerzburg.de
 Gem.-Ass. Tatjana Steppacher  ...6  50  09  94 Mail: tatjana.steppacher@bistum-wuerzburg.de

 Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de

Hauptstraße 47
63927 Bürgstadt

=  9 98 50

Fax: (0 93 71) 9 98 51
Mobil: 01 71/266 76 19

hubheiz-service@t-online.de
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Tierliebender Rentner
gesucht

zur Unterstützung
bei Stallarbeiten.

Tel. 0171 4646517

Konstruktionsholz,
Bohlen, Bretter

in Fichte, Kiefer, Lärche und Buche
auf VB zu verkaufen!

Brennholz (Kiefer, Fichte) pro Ster
(ungeschnitten) ab Hof 45 €/Ster!

Mobil : 0152 / 04955576

Blutspendedienst
des Bayerischen Roten Kreuzes
Der nächste Blutspendetermin:

Mittwoch, 1. September 2021
von 17.00 – 20.00 Uhr

EICHENBÜHL
Erftal-Grundschule, In den Rittern 2, Turnhalle

Bitte Termin reservieren:
www.blutspendedienst.com/Eichenbuehl-Schule

Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Ihren Blutspenderpass mit, 
zumindest aber einen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, 
Führerschein).
Bitte unbedingt den Spendeabstand von 56 Tagen einhalten!

Haben Sie noch Fragen zum Blutspenden? Nutzen Sie unsere kostenlose Telefon-
Hotline:  0800 11 949 11 (Montag bis Freitag von 07.30 Uhr bis 18.00 Uhr).
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LEIBFRIED E.K. | Friedenstraße 12 | 63927 Bürgstadt 
Tel 09371 66 04 44 | info@leibfried.de | www.leibfried.de

FLIESEN FÜR ALLE BEREICHE, KOMPLETTE BÄDER, 
DUSCHSANIERUNGEN, WELLNESS FÜR ZUHAUSE

FEINE FLIESEN AUF 1.000M² 
AUSSTELLUNGSFLÄCHE

 Jeden 1. Sonntag im Monat freie Umschau | 14.00 - 17.00 Uhr

DAS HIGHLIGHT 
FÜR AUSSEN
TERRASSEN-
FLIESEN 
2 CM DICKE

Anzeige_L_Amtsbaltt_120mmBx90Hmm_202105_AC_V01.indd   1 21.05.21   10:07

Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben.

Vom Pfuschen nie.                                   "Goethe"

Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben. 
Vom Pfuschen nie.                                     „Goethe“

Möchten Sie Menschen am Telefon begleiten? Die Ökumenische 
TelefonSeelsorge Untermain sucht ehrenamtliche Mitarbeiter.

Um Menschen am Telefon mit den verschiedenen Problemen und in Krisen kom-
petent begleiten zu können, erhalten Sie eine einjährige fundierte Ausbildung. 
Der nächste Kurs ist ab Mai 2021 geplant.

Die Voraussetzungen für die Mitarbeit sind Interesse an Menschen, psychische 
Stabilität, Einfühlungsvermögen und Teamfähigkeit. Das Engagement bei der 
TelefonSeelsorge ist mit Berufstätigkeit vereinbar.

Weitere Informationen zur Mitarbeit erhalten Sie unter 06021-325 365 oder unter 
www.ts-untermain.de.

*  *  *



42 43

Feldsalat
- Spitzenqualität -

aus eigener Anzucht

zum Selbstsetzen

Kiste  (130 Pflanzen)

9,50 E
Bitte vorbestellen!

Erdbeerpflanzen
verschiedene Sorten

winterhart

Häckerzeit
07.09. – 21.09.2021

täglich ab 12.00 Uhr geöffnet

Genießen Sie in gepflegtem Ambiente 
unsere edlen Weine sowie eine reichhaltige

Auswahl an kulinarischen Speisen.

– Federweißer mit hausgem. Zwiebelkuchen –

Auf Ihren Besuch freut sich

Weingut
Erhard und Max Helmstetter
Bürgstadt, Bainweg 1, Tel. 0 93 71 / 33 41

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die uns zu unserer

diamantenen Hochzeit
Glück und Segen wünschten.

Besonderen Dank an Herrn Bürgermeister Thomas Grün und
Herrn Landrat Jens Marco Scherf sowie Herrn Pfarrer Kölbel

und Herrn Bischof Franz Jung.

Ebenso herzlichen Dank der Metzgerei Neuberger,
der Bäckerei Hench und der Gärtnerei Kling.

Wir haben uns sehr gefreut!

Bürgstadt, im Juli 2021  Gertrud und Günter Schmitt
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Dienstag                           31.08.                                                                                                   

Richelbach 18:30 Rosenkranz

19:00 Messfeier

Donnerstag                      02.09.                                                                                                   

Schippach 19:00 Messfeier

Freitag                              03.09.                                                                  Hl. Gregor d. Große  

In allen Pfarreien

ab 9:30 Hauskommunion für Ältere u. Kranke

Heppdiel 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

Samstag                           04.09.                                                                                                   

Richelbach 14:00 Trauung von Alexander u. Christina Paulus, geb. Ditter 

Schippach 14:30 Taufe von Lias Schlegel

23. Sonntag im Jahreskreis23. Sonntag im Jahreskreis

Samstag                           04.09.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Sonntag                            05.09.                                                                                                   

Heppdiel 8:30 Messfeier

Richelbach 8:30 Messfeier

Eichenbühl 10:00 Messfeier  

11:00 Taufe von Emilio Elias Quintana Jornet

Sonntag                            05.09.                                                                                                   

Schippach 10:00 Messfeier

Dienstag                           07.09.                                                                                                   

Richelbach 19:00 Messfeier

Mittwoch                          08.09.                                                                             M  ariä Geburt  

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Donnerstag                      09.09.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier

24. Sonntag im Jahreskreis24. Sonntag im Jahreskreis

Samstag                           11.09.                                                                                                    

Eichenbühl 19:00 Wort-Gottes-Feier 

Umpfenbach 19:00 Messfeier (Kirch- und Altarweihe 2020)

Sonntag                            12.09.                                                                                                   

Heppdiel 10:00 Kinderkirche auf der Brunnenwiese

10:00 Wort-Gottes-Feier

Montag                             13.09.                                                   Hl. Johannes Chrysostomus  

Umpfenbach 19:00 Messfeier

Dienstag                           14.09.                                                                         K  reuzerhöhung  

Eichenbühl 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier 

Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und Höhen

Pfarramt Pfarrgasse 1, 63928 Eichenbühl 
 Pfarrsekretärin Heike Leibfried, Tel. 09371-2556, Fax 09371-9488951
 E-Mail: pg.eichenbuehl@bistum-wuerzburg.de

Seelsorger  Pfarrer Artur Fröhlich
 Tel. 09371-2556 (Pfarrhaus Eichenbühl),
 E-Mail: artur.froehlich@bistum-wuerzburg.de

 Pastoralreferent Hermann Gömmel
 Tel. 09371- 9488950 (Pfarrhaus Eichenbühl)
 E-Mail: hermann.goemmel@bistum-wuerzburg.de

 Pfarrvikar Krzysztof Winiarz
 Tel. 09378 -9082830, Fax 09378-9082831 (Pfarrhaus Neunkirchen)
 Frankenstr. 30, 63930 Neunkirchen 
 E-Mail: krzystof.winiarz@bistum-wuerzburg.de

Dienstag                           31.08.                                                                                                   

Richelbach 18:30 Rosenkranz

19:00 Messfeier

Donnerstag                      02.09.                                                                                                   

Schippach 19:00 Messfeier

Freitag                              03.09.                                                                  Hl. Gregor d. Große  

In allen Pfarreien

ab 9:30 Hauskommunion für Ältere u. Kranke

Heppdiel 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

Samstag                           04.09.                                                                                                   

Richelbach 14:00 Trauung von Alexander u. Christina Paulus, geb. Ditter 

Schippach 14:30 Taufe von Lias Schlegel

23. Sonntag im Jahreskreis23. Sonntag im Jahreskreis

Samstag                           04.09.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Sonntag                            05.09.                                                                                                   

Heppdiel 8:30 Messfeier

Richelbach 8:30 Messfeier

Eichenbühl 10:00 Messfeier  

11:00 Taufe von Emilio Elias Quintana Jornet

Sonntag                            05.09.                                                                                                   

Schippach 10:00 Messfeier

Dienstag                           07.09.                                                                                                   

Richelbach 19:00 Messfeier

Mittwoch                          08.09.                                                                             M  ariä Geburt  

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Donnerstag                      09.09.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier

24. Sonntag im Jahreskreis24. Sonntag im Jahreskreis

Samstag                           11.09.                                                                                                    

Eichenbühl 19:00 Wort-Gottes-Feier 

Umpfenbach 19:00 Messfeier (Kirch- und Altarweihe 2020)

Sonntag                            12.09.                                                                                                   

Heppdiel 10:00 Kinderkirche auf der Brunnenwiese

10:00 Wort-Gottes-Feier

Montag                             13.09.                                                   Hl. Johannes Chrysostomus  

Umpfenbach 19:00 Messfeier

Dienstag                           14.09.                                                                         K  reuzerhöhung  

Eichenbühl 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier 

Sperrmüllbörse

Eine Klappcouch (1,90 m), orange
sowie eine Schrankwand
zu verschenken ......................................................................03603 / 843472

Gegenstand                             Telefon
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   Evang.-Luth. Kirchengemeinde Miltenberg

Sonntag, 05.09. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl 

Dienstag, 07.09. 19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet

Mittwoch, 08.09. 19.30 Uhr Offener Singkreis

  (mit Margarete Faust und Anneliese Kilian)

Sonntag, 12.09. 10.00 Uhr Gottesdienst

Regelmäßige Veranstaltungen im Evang. Gemeindehaus 
Montags, wöchentlich 20.00 Uhr Kontemplation
Dienstags, wöchentlich       15.00 Uhr Skatrunde  
Dienstags, 14-tägig 20.00 Uhr Ökum. Schola
Donnerstags, wöchentlich 10.00 Uhr Krabbelgruppe (Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahre)

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei allen Gottesdiensten
eine FFP2-Maske getragen werden muss.

Unsere Johanneskirche ist täglich ab 9.00 Uhr geöffnet. 
Pfr. Lutz Domröse ist unter der Tel. 9489544 zu erreichen.

Weitere Informationen unter www.evangelisch-miltenberg.de

LANDRATSAMT MILTENBERG
Blaue Ehrenamtskarte erneuern

Trotz der Pandemie ist das ehrenamtliche Engagement im Landkreis Miltenberg 
ungebrochen; auch beteiligen sich immer mehr Akzeptanzpartner, die Inha-
berinnen und Inhaber der Ehrenamtskarten vergünstigte Einkäufe und Eintritte 
ermöglichen.

Mit Stand vom 15. Juli 2021 sind über 600 blaue Ehrenamtskarten abgelaufen und 
müssen erneuert werden. Wie das zuständige Staatsministerium bekannt gibt, 
kann die Karte erneuert werden, wenn das vorherige Engagement erkennbar un-
ter normalen Umständen eingebracht worden wäre. Dies gilt auch für eine erstma-
lige Beantragung der Karte.

Weitere Informationen sowie Formulare sind im Internet unter www.landkreis- 
miltenberg.de/Bildung,Soziales-Gesundheit/Ehrenamt/Ehrenamtskarte.
aspx erhältlich.

*  *  *

Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort (61 kW | 83 PS | 5-Gang- Schaltgetriebe I 
Hubraum 1.197 ccm I Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,8 l/100 km, 
Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,2 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; 
C02-Emissionen kombiniert 121 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki lgnis 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe I 
Hubraum 1.197 ccm I Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,4 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, 
Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; 
C02-Emissionen kombiniert 121 g/km.
Dieses Fahrzeug wurde ausschließlich nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World 
Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der C02-Emissionen, typge-
nehmigt. Die strengeren Prüfbedingungen des WLTP sollen realitätsnähere Kraftstoffverbrauchs- und C02-Emissionswerte liefern. Das WLTP ersetzt 
das bisherige Prüfverfahren NEFZ seit dem 1. September 2018. Für dieses Fahrzeug liegen keine Kraftstoffverbrauchs- und C02-Emissionswerte 
nach NEFZ mehr vor. Auf Empfehlung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 1. Januar 2021 sowie zu Ihrer Information haben 
wir für dieses Fahrzeug, die auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und C02-Emissionswerte angegeben. Bitte 
beachten Sie jedoch, dass diese Werte keine Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen NEFZ-Testzyklus gemessenen Werten anderer Fahrzeuge 
gewährleisten. Unter www.auto.suzuki.de/wltp erhalten Sie weitere Informationen über die hier angegebenen Werte nach dem WLTP-Prüfverfahren.
1Endpreis für einen Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort. Sonderpreis inkl. Überführungskosten. Solange Vorrat reicht.
2Endpreis für einen Suzuki lgnis 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort. Sonderpreis inkl. Überführungskosten. Solange Vorrat reicht.

Macht Sinn, macht Laune. 
So klein und schon Allrad. 
Swift ab 17.339,- EUR1, lgnis ab 17.346,- EUR2

Große Technik, kleines Format, typisch Suzuki - Swift Hybrid und lgnis Hybrid  
mit ALLGRIP AUTO Allradantrieb machen überall Spaß und bieten  
ein Plus an Sicherheit, wenn Straße oder Wetter es erfordern.  
Ihr Suzuki Partner berät Sie gerne.

lnh. Gernot Essert - www.autohaus-essert.de 
Suzuki Vertragshändler - Telefon 09371/7565 
Miltenberger Straße 15 - 63928 Eichenbühl

66 kW (90 PS), 1.242 ccm

Abbildung zeigt Sonderausstattung
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Fahrzeugpreis2:  15.589,- €
Aktionsnachlass2:  2.599,- €

AKTIONS-BARPREIS2: 

AKTIONS-ANGEBOT3: 
monatlich nur: 142,
Optional mit bis zu 4 Jahren Versicherungsfl at4:

78,75 € 63,00 € 47,25 €

Suzuki IGNIS 1.2. Dualjet Comfort, 5-türig

  Rückfahrkamera     Sitzheizung
  Audio-System (inkl. DAB) mit Navigation, 

Freisprecheinrichtung & Lenkradbedienung
  Rücksitze einzeln verschieb- & umklappbar
  Klimaanlage     Tagfahrlicht & Lichtsensor
  Inkl. Überführung & 3 Jahre Werksgarantie1

  Auf Wunsch Metallic Lackierung +500,- €

  Auf Wunsch Assistenzsystempaket +1.000,- €

  Auf Wunsch Allradantrieb +1.500,- €

HOHES
SITZEN

EINFACHES
PARKEN

FLEXIBLES
LADEN

BEQUEMES
EINSTEIGEN

Kraftstoff verbrauch: innerorts 5,7l/100 km, außerorts 4,1l/100 km, 
kombiniert 4,7l/100km, CO2-Ausstoß kombinierter Testzyklus 
107g/km (VO EG 715/2007). Effi  zienzklasse D
Weitere Informationen zum offi  ziellen Kraftstoff verbrauch und den offi  ziel-
len spezifi schen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 
„Leitfaden über den Kraftstoff verbrauch, die CO₂-Emissionen und den 
Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an 
allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH 
(DAT) (unter www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

1  Ab Erstzulassung 3 Jahre bzw. 100.000 km Werksgarantie der Suzuki Deutschland GmbH, Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim. Optionale  Verlänge-
rung 2 Jahre Anschlussgarantie 180,- €. Ein Service der Real Garant Versicherungs AG, Strohgäustraße 5, 73765 Neuhausen.

2  Unverbindliche Preisempfehlung  der Suzuki Deutschland GmbH,  Suzuki Allee 7,  64625 Bensheim in  Höhe von 14.690,- €  zzgl.  Überführungskosten 
899,- €  ergibt Fahrzeugpreis 15.589,- €. Abzüglich einmaligen Aktionsnachlass 2.599,- € von Autohaus Essert, Inhaber Gernot Essert, Miltenberger 
Straße 15, 63928 Eichenbühl, nicht mit anderen Suzuki Aktionsangeboten kombinierbar, nur für Privatkunden, ergibt Aktionspreis 12.990,- €. Beträge 
enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

3  Leasingbeispiel für einen Suzuki Ignis 1.2 Comfort  5trg. Auf Basis des Kaufpreises in Höhe von 15.589,- € inklusive Überführungskosten 899,- €, 
abzgl. Aktionsnachlass 2.599,- €, abzgl. Anzahlungsbetrag 0,- €, Finanzierungsbetrag 12.990,- €, Gesamtbetrag 14.593,08 €, eff ektiver Jahreszins 
3,29 %, gebundener Sollzins 3,24 %, 60 Monate Laufzeit, 60 monatl. Raten à 142,- €, Vereinbarter Restwert 6.073,08 €, 10.000 km/pro Jahr Fahr-
leistung. Beträge enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Restwert kann weiter fi nanziert werden. Bonität vorausgesetzt. Leasingart: Restwert-
leasing. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt nur für die COMCO Leasing Service 
GmbH, Im Teelbruch 106, 45219 Essen. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

4  Nur für Privatkunden. Selbstbeteiligung Teil- / Vollkasko 150,- € / 500,- €. BGV-Versicherung AG, Dulacher Allee 56, 76131 Karlsruhe. Pauschal-
Tarif inkl. Werkstattbindung an Suzuki Händler. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

12.990,12.990,

lnh. Gernot Essert - www.autohaus-essert.de 
Suzuki Vertragshändler - Telefon 09371/7565 
Miltenberger Straße 15 - 63928 Eichenbühl

66 kW (90 PS), 1.242 ccm

Abbildung zeigt Sonderausstattung
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Fahrzeugpreis2:  15.589,- €
Aktionsnachlass2:  2.599,- €

AKTIONS-BARPREIS2: 

AKTIONS-ANGEBOT3: 
monatlich nur: 142,
Optional mit bis zu 4 Jahren Versicherungsfl at4:

78,75 € 63,00 € 47,25 €

Suzuki IGNIS 1.2. Dualjet Comfort, 5-türig

  Rückfahrkamera     Sitzheizung
  Audio-System (inkl. DAB) mit Navigation, 

Freisprecheinrichtung & Lenkradbedienung
  Rücksitze einzeln verschieb- & umklappbar
  Klimaanlage     Tagfahrlicht & Lichtsensor
  Inkl. Überführung & 3 Jahre Werksgarantie1

  Auf Wunsch Metallic Lackierung +500,- €

  Auf Wunsch Assistenzsystempaket +1.000,- €

  Auf Wunsch Allradantrieb +1.500,- €

HOHES
SITZEN

EINFACHES
PARKEN

FLEXIBLES
LADEN

BEQUEMES
EINSTEIGEN

Kraftstoff verbrauch: innerorts 5,7l/100 km, außerorts 4,1l/100 km, 
kombiniert 4,7l/100km, CO2-Ausstoß kombinierter Testzyklus 
107g/km (VO EG 715/2007). Effi  zienzklasse D
Weitere Informationen zum offi  ziellen Kraftstoff verbrauch und den offi  ziel-
len spezifi schen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 
„Leitfaden über den Kraftstoff verbrauch, die CO₂-Emissionen und den 
Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an 
allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH 
(DAT) (unter www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

1  Ab Erstzulassung 3 Jahre bzw. 100.000 km Werksgarantie der Suzuki Deutschland GmbH, Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim. Optionale  Verlänge-
rung 2 Jahre Anschlussgarantie 180,- €. Ein Service der Real Garant Versicherungs AG, Strohgäustraße 5, 73765 Neuhausen.

2  Unverbindliche Preisempfehlung  der Suzuki Deutschland GmbH,  Suzuki Allee 7,  64625 Bensheim in  Höhe von 14.690,- €  zzgl.  Überführungskosten 
899,- €  ergibt Fahrzeugpreis 15.589,- €. Abzüglich einmaligen Aktionsnachlass 2.599,- € von Autohaus Essert, Inhaber Gernot Essert, Miltenberger 
Straße 15, 63928 Eichenbühl, nicht mit anderen Suzuki Aktionsangeboten kombinierbar, nur für Privatkunden, ergibt Aktionspreis 12.990,- €. Beträge 
enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

3  Leasingbeispiel für einen Suzuki Ignis 1.2 Comfort  5trg. Auf Basis des Kaufpreises in Höhe von 15.589,- € inklusive Überführungskosten 899,- €, 
abzgl. Aktionsnachlass 2.599,- €, abzgl. Anzahlungsbetrag 0,- €, Finanzierungsbetrag 12.990,- €, Gesamtbetrag 14.593,08 €, eff ektiver Jahreszins 
3,29 %, gebundener Sollzins 3,24 %, 60 Monate Laufzeit, 60 monatl. Raten à 142,- €, Vereinbarter Restwert 6.073,08 €, 10.000 km/pro Jahr Fahr-
leistung. Beträge enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Restwert kann weiter fi nanziert werden. Bonität vorausgesetzt. Leasingart: Restwert-
leasing. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt nur für die COMCO Leasing Service 
GmbH, Im Teelbruch 106, 45219 Essen. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

4  Nur für Privatkunden. Selbstbeteiligung Teil- / Vollkasko 150,- € / 500,- €. BGV-Versicherung AG, Dulacher Allee 56, 76131 Karlsruhe. Pauschal-
Tarif inkl. Werkstattbindung an Suzuki Händler. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

12.990,12.990,
Abbildungen zeigen aufpreispflichtige Sonderausstattung. 
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Veranstaltungskalender

Bürgstadt
„Helfen verbindet – Wir verschenken eine Stunde Zeit!“
Bürgerschaftliches Engagement in Bürgstadt
Die Helferinnen und Helfer stehen ehrenamtlich und vertraulich allen Bewoh-
nern von Bürgstadt zur Verfügung. Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe benötigen!
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter der 
Tel.-Nr. 09371/9492010.
Mehr Infos zu den möglichen Hilfen finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.helfen-verbindet-buergstadt.de

Freiwillige Feuerwehr Bürgstadt
Montags, 19:30 Uhr: Feuerwehrdienst.
Bitte aktuellen Übungsplan beachten unter
www.feuerwehr-buergstadt.de/aktuelles/termine

Kath. Frauenbund & Kunterbun(d)t
Die Krabbelgruppe „Kleine Strolche“ trifft sich jeden Donnerstag von 9:30 Uhr 
bis 11:00 Uhr im Jugendraum der Mittelmühle

09.09. 10:00 – 14:00 Uhr Diözesenwallfahrt nach Retzbach

KJG
10.09. + 11.09. + 17.09. + 18.09.
Bürgstadter Musik- und Kulturtage – Live-Musik im illuminierten Kirchhof

Kolpingsfamilie Bürgstadt
06.09. 19:00 Uhr  Sommer-Stammtisch im  „Centgraf“

DGB Ortskartell
02.09. 17:00 Uhr  Familienabend

Obst- und Gartenbauverein
10.09. 09:30 Uhr  Schnittkurs  „Beerensträucher“ an der Kleinen Erfbrücke

• Pflege
Betreuung•
Hauswirtschaftliche Unterstützung•
Essen auf Rädern•
Hausnotruf•

Sozialstation Bürgstadt

Hauptstr. 41 | 63927 Bürgstadt

0 93 71 / 6 94 24

www.caritas-mil.de
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Caritas. Weil es sich

einfach gut anfühlt!

Zuhause gut umsorgt!
SOZIALSTATION BÜRGSTADT
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Veranstaltungskalender

... Bürgstadt  (ohne Gewähr)

Geflügelzuchtverein
11.09.  20:00 Uhr  Monatstreffen im Gasthof  „Centgraf“

Heimat- und Geschichtsverein
12.09. Tag des offenen Denkmals:
 Führungen in der Alten Kirche um 15:00 Uhr und 16:30 Uhr

Neunkirchen   (ohne Gewähr)

Kleintierzuchtverein Neunkirchen und Erftal e.V. 
31.08. 20:00 Uhr  Monatsversammlung
 in der Kleintierzuchtanlage

FFW Richelbach
09.09.  19:30 Uhr  7. Übung

Eichenbühl  (ohne Gewähr)

Bayer. Rotes Kreuz
01.09. (Mittwoch) 17:00 – 20:00 Uhr Blutspende in der Turnhalle der
 Erftal-Grundschule, In den Rittern 2. Bitte den Termin reservieren
 unter www.blutspendedienst.com/Eichenbuehl-Schule

Allgemeiner Veranstaltungskalender
Keine Termine gemeldet. 
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Herzlichen Dank
meiner Familie, allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten

für die vielen Glückwünsche, Geschenke, Telefonanrufe und Karten
zu meinem

75. Geburtstag
DANKE allen Vereinen und Gruppierungen, Herrn Pfarrer Fröhlich

und Herrn Bürgermeister Seitz. Ich habe mich sehr gefreut.

Umpfenbach, im Juli 2021              Blanka Ditter

Büro: 09371 / 65 000 46 / Mobil: 0170 / 95 299 86 / www.mhdhg.de

:CDFGHJKL*(

SICHERHEITDATENSCHUTZ
Videoüberwachung
und Aufzeichnungs-

systeme

zertifizierter
Beratungsservice

auf Basis der DSGVO

COMPUTER VDSL/HSI
Beratung & 

Buchung, sowie
Einrichtungsservice

Reparatur, Verkauf
Virenentfernung,
Datensicherung

Datensicherung,
Cloud und mehr:

Partner

NEU! Homematic IP bei MHDHG:

                                                           

Nach dem Win 7 Support-Ende:
Wir machen Ihren PC/Notebook
wieder sicher und schneller!

Windows 10 Upgrade
Schutz gegen PC-Viren & Co.

Datensicherheits- und
zertifizierte DSGVO-Beratung!

Professioneller

Multimedia Handel Dienstleistungen Heiko Girschek, Eichenbühl

- ohne Kabelziehen

- energiesparend

- mehr Sicherheit

- mehr Komfort

Wir machen Das!

Rüsten Sie jetzt Ihr Haus mit smarter Technik nach!

Beratungsstelle für seelische Gesundheit
und Lebenskrisen in Miltenberg
Sozialpsychiatrischer Dienst der AWO Unterfranken e.V.
Brückenstraße 19, Miltenberg, Öffnungszeiten:  Mo. – Do.  9 -16 Uhr, Fr.  9 -14 Uhr
Tel. 09371/80325, E-Mail: spdi-miltenberg@awo-unterfranken.de

Tageszentrum für seelische Gesundheit und Artrio-Hofcafé
Bischoffstraße 6, Miltenberg, Öffnungszeiten:  Mo. – Do.  8 -16 Uhr, Fr.  8 -14 Uhr
Tel. 09371-660188, E-Mail: tageszentrum-miltenberg@awo-unterfranken.de

Betreutes Wohnen
Bischoffstraße 8, Miltenberg, Öffnungszeiten:  Mo. – Do.  9 -16 Uhr, Fr.  9 -14 Uhr
Tel. 09371-668400, E-Mail: bew-miltenberg@awo-unterfranken.de
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern  •  Telefon: 116 117
Ein Service der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

(Dienstzeiten: von Freitag 13.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr, an Feiertagen von 18.00 Uhr am Vor-
abend bis 8.00 Uhr des folgenden Werktages am Mittwoch von 13.00 Uhr bis Donnerstag 8.00 Uhr)
Sofern Ihr Hausarzt/behandelnder Arzt nicht erreichbar ist, vermittelt Ihnen in dringenden Behand-
lungsfällen die Vermittlungs- und Beratungszentrale der KVB, Tel. 116 117 (kostenfrei), einen dienst-
habenden Arzt des hausärztl. Bereitschaftsdienstes sowie ggf. auch einen diensthabenden Facharzt.

Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Erftal und die Gemeinde Eichenbühl

Amtsblattredaktion: – Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Frau Ott oder Herr Schuhmacher, 
  Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 97  38 -17, -31,  
  Fax: 0  93  71 / 6500  503, E-Mail: amtsblatt@buergstadt.de;
 – Gemeinde Eichenbühl, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl,
  Tel. 09371/9720-0, E-Mail: info@eichenbuehl.de

Auflage:  4.083 Erscheinungsweise:  dienstags, alle 14 Tage

Abgabeschluss: Anzeigen und Texte müssen für die nächste Ausgabe 17/2021 bis 
Freitag, 03. September 2021, 12.00 Uhr, bei der Amtsblattredaktion, 
Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, eingegangen sein.

Anzeigeneinteilung,
Herstellung/Druck: Druckerei Berthold, Kolpingstraße 1, Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 6  73  08
 Fax: 0  93  71 / 6  95  30, E-Mail: druckereiberthold@t-online.de

Verteilung: kostenlos an alle Haushalte im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft 
Erftal und der Gemeinde Eichenbühl

Für Druckfehler oder fälschlich vermittelte Information kann keine Haftung übernommen 
werden, ebenfalls nicht für unverlangt eingesandte Bilder und Manuskripte.
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NOTDIENST DER APOTHEKEN   (ohne Gewähr)
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ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
von 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr  (ohne Gewähr)

31.08. Park-Apotheke  Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/9895800
01.09. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
02.09. Easy-Apotheke  In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/6504254
03.09. Abtei-Apotheke Debonstraße 3 D, Amorbach Tel. 09373/97370
04.09. Anker-Apotheke  Hauptstraße 21-23, Miltenberg  Tel. 09371/6689801
05.09. Mäander-Apotheke  Hauptstraße 32, Miltenberg Tel. 09371/2944
06.09. Engelberg-Apotheke Hauptstraße 11, Großheubach Tel. 09371/3637
07.09. Adler-Apotheke Kolpingstraße 2, Bürgstadt Tel. 09371/9480700
08.09. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616
09.09. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
10.09. Park-Apotheke  Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/9895800
11.09. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
12.09. Easy-Apotheke  In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/6504254
13.09. Abtei-Apotheke Debonstraße 3 D, Amorbach Tel. 09373/97370
14.09. Anker-Apotheke  Hauptstraße 21-23, Miltenberg  Tel. 09371/6689801

04./05.09. ZA Klaus Patzke, Miltenberger Straße 23, Bürgstadt, Tel. 09371/80124
11./12.09. ZA Katarzyna Horbaczewska, Hauptstraße 15A, Miltenberg, Tel. 09371/3366
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1,00 % nom. / e� . Jahreszins

Elementarversicherung

Schutz Ihres Eigenheims 
vor Unwetter und Natur-
katastrophen.

Weil’s um mehr als Geld geht.

Hochwasser durch Starkregen und andere 
Naturgewalten werden immer häufi ger und 
können schwere Schäden am eigenen Haus 
hinterlassen. 
Um diese fi nanziell abzusichern, ist eine 
Elementarversicherung nötig. 

Prüfen Sie jetzt Ihren Versicherungschutz!

Weitere Informationen fi nden Sie auf www.s-mil.de/versicherung


